
Infoblatt für Standbetreibende 

Internationales Heidenheimer Straßenfest 
 

Veranstalter: 
Stadt Heidenheim – Festspiele und Kulturbüro 
Christianstraße 2 · 89522 Heidenheim 

Stand: Juni 2026 · Version: 1.0 

 

✅  Teilnahme & Zulassung 

• Teilnahme nur mit textlicher Standplatzzusage 
• Anmeldung ist verbindlich, kein Anspruch auf Zulassung 
• AGB sind verbindlich 
• Politische Inhalte → Ausschluss 

 

🛍️  Warenangebot 

• Nur angemeldete & genehmigte Waren 
• Änderungen nur nach Zustimmung 

 

🍽️  Lebensmittel & Hygiene 

• Einhaltung aller lebensmittelrechtlichen Vorschriften 
• Merkblätter des Landratsamtes sind verbindlich 

• Bei offenen Lebensmitteln: 
o Handwaschgelegenheit (Warm-/Kaltwasser) 
o Flüssige Seife & Einmalhandtücher 

• Verstöße → Stand kann geschlossen werden 

 

🍺  Getränke- und Essensstände 

• NEU!: Zusätzliche Anzeige bei Recht, Sicherheit und Ordnung erforderlich  
• Anzeige bis spätestens 05. Juni 2026 

• Ohne rechtzeige Anzeige → kein Standbetrieb!! – keine Ausnahmen!! 
• Informationen dazu im neuen Landesgaststättengesetz 

 

🕖  Aufbau · Betrieb · Abbau 

Aufbau 

• Freitag ab 7:00 Uhr und bis spätestens 14:00 Uhr fertig 
• Verspätung rechtzeitig melden 
• Aufbau am bereits am Donnerstagabend nur mit Sondergenehmigung 



Betrieb 

• Stand durchgehend besetzt & betriebsbereit 
• Verantwortliche Person vor Ort 
• Kein vorzeitiger Abbau 

Abbau 

• spätestens Sonntag, 28. Juni 2026, 12:00 Uhr 
• Standfläche besenrein übergeben 

 

🏗️  Stand & Technik 

• Stand: 
o überdacht 
o seitlich & rückseitig geschlossen 

• Eigene Hütten nicht erlaubt 
• Materialien: schwer entflammbar (B1) 

• Elektrogeräte mit DGUV-/VDE-Prüfsiegel 
• Strom/Wasser/Kabel & Absicherung selbst mitbringen 

 

🔥 Brandschutz & Sicherheit 

• Flucht- & Rettungswege immer freihalten 
• Grillen erlaubt, wenn: 

o Brandschutzauflagen eingehalten 
o Feuerlöscher oder Löschdecke vorhanden 

o mind. 1,00 m Sicherheitsabstand 
• Pyrotechnik verboten 

 

🔊  Musik & Nachtruhe 

• Musik nur mit Genehmigung 
• Max. 80 dB 
• Keine Subwoofer 
• Keine Eigenbeschallung während des Bühnenprogramms: 

o Eugen-Jaekle-Platz 
o 30 m um Bühnen 

• Nachtruhe ab 1:00 Uhr 

 

🚗  Parken & Anlieferung 

• Befahren der Festmeile nur zum Be- & Entladen 
• Parkverstöße → kostenpflichtiges Abschleppen 

 



♻️ Abfall & Umwelt 

• Mehrweggeschirr verpflichtend 
• Müll trennen 
• Restmüll in städtischen Säcken 
• Altfett mitnehmen & fachgerecht entsorgen 
• Standfläche sauber halten 

 

💶  Kosten & Zahlung 

• Food-Stände: 25,00 € / m / Tag 
• Non-Food-Stände: 20,00 € / m / Tag 
• Rechnung sofort & vollständig bezahlen 
• Rechtzeitige Zahlung = Voraussetzung für Standbetrieb 

 

❌  Stornierung 

• Kostenfrei bis 1 Woche nach Zusage 
• Danach: 

o bis 03.06.2026 → 25 % 
o nach 03.06.2026 → 50 % 
o nach 10.06.2026 → 75 % 
o nach 17.06.2026 → 100 % 

 

⚠️  Haftung 

• Teilnahme auf eigene Gefahr 
• Keine Haftung durch den Veranstalter 

• Standbetreibende haften für verursachte Schäden 

 

ℹ️  Wichtiger Hinweis 

Dieses Infoblatt dient der Übersicht. 
Rechtsverbindlich sind ausschließlich die vollständigen AGB der Stadt Heiden-
heim. 
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